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Pflanzenschutzmittel

1 Die Anwendung von synthetisch hergestellten Pflanzenschutzmitteln ist untersagt.

2 Ausgenommen sind von der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft zugelas-
sene Pflanzenschutzmittel mit folgenden Wirkstoffen:

Pyrethrum
Metaldehyd
Schwefel
Kupfersalze
Kaliseife '

- Pheromone
Bacillus thuringiensis

- Granuloseviren
Pflanzliche und tierische Öle

- Paraffinöl

Im Betrieb vorhandene Restmengen dieser Mittel können nach Ablauf der Zulassung aufge-
braucht werden.


